
Förderantrag 
Jugendfreizeiten 
 

Stand 01/09 Amt für Schule, Jugend, Sport 

Abt. Jugend 

Seestraße 7 

88214 Ravensburg 

Telefon: 0751/82-414 

Fax: 0751/82-596 

 

 
Hiermit beantragen wir: 
 
Jugendgruppe:           
 
Verband:            
 
vertreten durch:           
 
Strasse / Nr.:            
 
PLZ / Ort:            
 
Telefon/Fax/E-mail           
 
Konto-Nr. / Inhaber:           
 
Bank / BLZ:            
 

Fördermittel für folgende Freizeit: 
 
Ort der Freizeit:           
 
Art der Freizeit:           
 
Dauer: 
 
Abfahrt am:       um       Uhr 
 
Rückkehr am:       um       Uhr 
 
Gesamtdauer:       Tage 
 
Teilnehmer mit Förderberechtigung: 
 
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre:       Personen 
 
Behinderte bis 35 Jahre:         Personen 
 
Fördermittelabrechnung: 
 
 _Personen x   Tage x 2,00 EUR/Person/Tag =     EUR 
 
Für die Richtigkeit der Angaben: 
 
 
             
Datum     Unterschrift 
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Wichtige Hinweise für die Bearbeitung des Antrages: 
 
Bitte unbedingt befolgen, da sonst die Antragsabwicklung nicht erfolgen kann. 
 
Mindestdauer der Freizeit: 
• Die Freizeit muss mindestens 2 volle Tage dauern. 
• Bei Abreise nach 12.00 Uhr wird der erste Tag nur als ½ Tag angerechnet. 
• Bei Rückkehr vor 15.00 Uhr wird der letzte Tag nur als ½ Tag angerechnet. 
 
Der Antrag: 
• Der Förderantrag Jugendfreizeiten besteht aus diesem Antrag, der Teilnehmerliste, dem 

Abrechnungsbogen sowie einer Programmübersicht. 
• Es darf ausschließlich der Vordruck der Stadt Ravensburg, Amt für Schule, Jugend, 

Sport verwendet werden. 
• Eine Ankündigung dieses Antrags muss spätestens 14 Tage vor der Freizeit bei der 

Stadt Ravensburg, Amt für Schule, Jugend, Sport eingehen. 
• Der eigentliche Antrag, die Teilnehmerliste, der Abrechnungsbogen sowie die Prog-

rammübersicht müssen spätestens 2 Monate nach der Veranstaltung vorliegen, bei Ver-
anstaltungen nach dem 30.09. eines Jahres sogar bis spätestens 30.11.! 

 
Förderberechtigungen: 
• Förderberechtigt sind nur Teilnehmer (einschließlich Betreuer) mit Wohnsitz im Gemein-

degebiet Ravensburg und 
a) im Alter bis 27 Jahre. 
b) im Alter bis 35 Jahre bei Behinderten. 

 
Hinweis: 
Gemäss den Förderrichtlinien werden aktuell 
a) 60 % der Fördergelder sofort an Euch ausbezahlt 
b) 40 % der Fördergelder am Jahresende an Euch ausbezahlt, sofern noch Mittel vorhan-

den sind. 
 
Alles zu beachten und richtig auszufüllen ist zwar ein bisschen aufwendig, aber es 
lohnt sich für Euch. 

 
Weiterhin viel Spaß bei der Jugendarbeit. 

 

Bearbeitungsvermerk 
Dieses Feld wird von der Stadt Ravensburg ausgefüllt 

 
Antrag geprüft und:  O genehmigt  O geändert  O abgelehnt 
 
da:             
 
             
 
am:       durch:        
 
 _____EUR  (= 60 %) überwiesen am:   _____durch:      
 
_____ EUR  (= 40 %) überwiesen am:   _____durch:      
 

 


